
Samtgemeinde Bersenbrück Bersenbrück, den 09.06.2022 

Fachdienst V: Bildung und Familie 

 

 

Mitteilungsvorlage Samtgemeinde 

 

Vorlage Nr.: 2985/2022 

 

Mitteilung zur örV-Kinderbetreuungskosten-Erstattung für das HJ 
2022 zu den ermittelten 50%-Aufwandsbeträgen an die 
Mitgliedsgemeinden 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Ausschuss für Bildung und Kultur 22.06.2022 öffentlich Kenntnisnahme  
Samtgemeindeausschuss 13.07.2022 nicht öffentlich Kenntnisnahme  

Samtgemeinderat 13.07.2022 öffentlich Kenntnisnahme  

 
 
  

 
 
Sachverhalt: 

 
Mit Beschlussvorlage für die Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur am 

23.02.2022 wurde die Weiterleitung der Erstattungsbeträge für die Aufwendungen 
der Kindertagesbetreuung in den Mitgliedsgemeinden für das Haushaltsjahr 2019 
beschlossen und über die voraussichtlichen Erstattungsbeträge für das 

Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der Haushaltsplanung der Samtgemeinde und 
vorbehaltlich der Erstattung der Kinderbetreuungsaufwendungen durch den 

Landkreis Osnabrück informiert. 
 
Aus der untenstehenden Tabelle sind die zum Stand 12.10.2021 ermittelten 

Aufwendungen der Mitgliedsgemeinden für das Haushaltsjahr 2020 ersichtlich:  
 

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 

  Aufwand und Ertrag der Mitgliedsgemeinden 

  

2020 IST Laufende Kosten Erträge 
Lfd.Kosten 

abzgl. Erträge  
davon 50% 

Alfhausen 114.657,54 € 26.841,21 € 87.816,33 € 43.908,17 € 

Ankum 197.120,36 € 53.113,58 € 144.006,78 € 72.003,39 € 

Bersenbrück 349.975,27 € 52.021,76 € 297.953,51 € 148.976,76 € 

Eggermühlen 56.908,36 € 21.890,00 € 35.018,36 € 17.509,18 € 

Gehrde 104.800,94 € 26.960,69 € 77.840,25 € 38.920,13 € 

Kettenkamp 7.118,00 € 0,00 € 7.118,00 € 3.559,00 € 

Rieste 177.602,90 € 14.558,00 € 163.044,90 € 81.522,45 € 

Summe MG 1.008.183,37 € 195.385,24 € 812.798,13 € 406.399,07 

 



 

Das Steuerberatungsbüro INTECON aus Osnabrück unterstützt den Fachdienst 

Finanzen bei der Erstellung der Jahresrechnungen der Samtgemeinde und der 

Mitgliedsgemeinden. In Absprache mit den Mitarbeitern des Fachdienstes werden 

verschiedene Jahresabschlussbuchungen durchgeführt. Unter anderem werden 

dabei die Anlagen im Bau und die hierfür erhaltenen investiven Zuschüsse nach 

Fertigstellung in die Anlagenbuchhaltung umgebucht, damit die Abschreibung der 

fertiggestellten Baumaßnahmen und die Auflösung der gebildeten Sonderposten 

erfolgen kann. Ferner werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Buchungen 

geprüft und, wenn erforderlich, korrigiert. 

 

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten hat sich das Haushaltsrechnungsergebnis 

für die Gemeinde Ankum und für die Stadt Bersenbrück verändert.  

Daraus ergeben sich die folgenden veränderten Erstattungsbeträge für die 

betroffenen Mitgliedsgemeinden:  

 

Korrektur Haushaltsrechnungsergebnis 2020 durch INTECON - Wirtschaftsprüfung 

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 

  Aufwand und Ertrag der Mitgliedsgemeinden 
  

2020 IST 

Laufende 

Kosten 
Stand 17.03.2022 

Erträge 

Stand 
17.03.2022 

Lfd.Kosten  
abzgl. Erträge  davon 50% 

Alfhausen 114.657,54 € 26.841,21 € 87.816,33 € 43.908,17 € 

Ankum 189.707,46 € 53.113,58 € 136.593,88 € 68.296,94 € 

Bersenbrück 374.906,47 € 52.624,19 € 322.282,28 € 161.141,14 € 

Eggermühlen 56.908,36 € 21.890,00 € 35.018,36 € 17.509,18 € 

Gehrde 104.800,94 € 26.960,69 € 77.840,25 € 38.920,13 € 

Kettenkamp 7.118,00 € 0,00 € 7.118,00 € 3.559,00 € 

Rieste 177.602,90 € 14.558,00 € 163.044,90 € 81.522,45 € 

Summe MG 1.025.701,67 € 195.987,67 € 829.714,00 € 414.857,00 €  

 

 

Die jetzt in der vorstehenden Tabelle korrigierten anteiligen Netto-Ist-Kosten aus dem 
Haushaltsjahr 2020 werden nach Eingang der Erstattungsbeträge des Landkreises 

für das Jahr 2022 an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass allein aus der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 noch kein 

Anspruch für die Auszahlung dieser Beträge abgeleitet werden kann.  
 
Wie bereits in der Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur 

mitgeteilt, wird für die Regelungen für die Folgejahre das Ergebnis der Kita-
Kommission gem. § 8 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abzuwarten sein. Die 
Kita-Kommission ist paritätisch mit Vertretern der kreisangehörigen Kommunen und 

des Landkreises besetzt. Sie hat den Auftrag bis spätestens zum 31.10.2022 
einheitliche Kriterien für die maßgeblichen notwendigen Netto-Ist-Kosten gem. § 7 

der Vereinbarung zu entwickeln.   
 
Weitere Erläuterungen erfolgen bei Bedarf in der Sitzung.  



 
 
 

 
       gez. M. Wernke          gez. D. Röben-Guhr 

Samtgemeindebürgermeister     Fachdienstleiterin V 
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